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In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass Auszah-
lungen an GmbH-Gesellschafter getätigt werden, ob-
wohl diese unzulässig sind. Diese verbotenen Aus-
zahlungen führen zu empfindlichen Folgen für die 
Gesellschafter der GmbH und gegebenenfalls auch 
für den Geschäftsführer der GmbH. 
 
 
 
Auszahlungsverbot 
 
Geschäftsführer einer GmbH dürfen an Gesellschafter 
Aktivvermögen der Gesellschaft nicht auszahlen, 
wenn und soweit dadurch eine Unterdeckung herbei-
geführt oder noch vertieft oder gar eine Überschul-
dung herbeigeführt oder noch vertieft wird (§ 30 
GmbHG). Während bestimmte Regelungen im GmbH-
Gesetz (GmbHG) darauf abzielen, die Aufbringung 
des Stammkapitals sicherzustellen, ist es Zweck des 
Auszahlungsverbotes (§ 30 GmbHG) die Erhaltung 
des Stammkapitals im Interesse der Gesellschaft, 
vorzüglich der Gesellschaftsgläubiger und schließlich 
auch der einzelnen Gesellschafter zu gewährleisten.  
 
 
Begriff der Auszahlung 
 
Unter dem Begriff der Auszahlung versteht der Ge-
setzgeber nicht nur Auszahlungen in Form von Geld-
leistungen an einen Gesellschafter. Unter Auszahlung 
versteht der Gesetzgeber vielmehr  Leistungen aller 
Art, denen keine gleichwertige Gegenleistung gege-

nübersteht und die wirtschaftlich das zur Erhaltung 
des Stammkapitals erforderliche Gesellschaftsvermö-
gen verringern.  
Unter Auszahlung fällt damit beispielsweise die un-
entgeltliche Sachübereignung, die Abtretung einer 
Forderung der Gesellschaft, die Erfüllung einer Ver-
bindlichkeit des Gesellschafters durch die Gesell-
schaft, die Verrechnung einer Forderung der Gesell-
schaft gegen den Gesellschafter mit einer Gegenfor-
derung. Hierbei ist es gleichgültig, wer die Aufrech-
nung erklärt hat oder ob diese auch auf einer Verein-
barung beruht.  
Eine Auszahlung kann auch vorliegen, wenn die Ge-
sellschaft zugunsten eines Gesellschafters eine 
schuldrechtliche Verpflichtung etwa in Form einer 
Sicherheitengewährung eingeht. Eine solche Si-
cherheitengewährung kommt in der Praxis häufig 
dann vor, wenn eine Tochtergesellschaft für Verbind-
lichkeiten der Muttergesellschaft zugunsten der Mut-
tergesellschaft gegenüber einem Kreditinstitut Sicher-
heit an Teilen des Gesellschaftsvermögens bestellt.  
 
 
Auswirkungen 
 
Von der Frage, ob eine Auszahlung im Sinne des Ge-
setzes vorliegt, ist die Frage zu trennen, ob die Leis-
tung der Gesellschaft kapitalschutzrelevante Wirkun-
gen hervorbringt, die gegebenenfalls zu einer verbo-
tenen Auszahlung führen.  
So kann in einer Tochter-GmbH die Bestellung einer 
Kreditsicherheit gegenüber einem außenstehenden 



  
CASTON COMPACT  |  No 319 OKTOBER  2012 
 

HERAUSGEBER SEIT 1988   HERFURTH & PARTNER  .  RECHTSANWÄLTE   . HANNOVER.   GÖTTINGEN   BRÜSSEL 

 

Kreditgeber der Konzernmutter als Auszahlung ohne 
relevante Auswirkungen auf den Kapitalschutz der 
Tochter bleiben, wenn die so gesicherte Darlehensva-
luta konzernintern sogleich an die Tochter weitergelei-
tet wird.  
Ob eine Auszahlung relevante Wirkungen hervor-
bringt, bemisst sich generell nach dem Niederschlag 
der Auszahlung in der Bilanz der Gesellschaft, mithin 
nach ihren Veränderungen im bilanziellen Gesamtwert 
des Gesellschaftsvermögens. 
 
 
 
Unterdeckung 
 
Die Auszahlung an einen Gesellschafter ist verboten, 
wenn durch sie einer Unterbilanz herbeigeführt oder 
weiter vertieft wird oder wenn die Gesellschaft bereits 
überschuldet ist.  
 
Eine Unterdeckung liegt vor, sobald das Nettovermö-
gen der Gesellschaft im rechnerischen Wert unter die 
Ziffer des Stammkapitals sinkt. Das Nettovermögen 
errechnet sich als die Summe aller in einer Bilanz 
angesetzten und bewerteten Aktiva abzüglich sämtli-
cher echter Passiva.  
 
Auf der Passivseite sind sämtliche Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft mit ihrem aktuellen Wert anzusetzen. 
Dazu zählen auch die Forderungen einzelner Gesell-
schafter, namentlich auch Gesellschafterdarlehen und 
zwar auch ungeachtet eines etwa vereinbarten Rang-
rücktritts. Insofern ist auch ein Nachrangdarlehen ei-
nes Gesellschafters zu berücksichtigen. Anzusetzen 
auf der Passivseite sind gleichfalls die in der Bilanz zu 
bildenden Rückstellungen. 
 
Es ist also immer zu prüfen, ob durch die beabsichtig-
te Auszahlung an einen Gesellschafter eine Unterbi-
lanz entsteht bzw. vertieft würde, oder gar eine Über-
schuldung herbeigeführt oder noch vertieft wird. In 
diesem Fall wäre eine geplante Auszahlung verboten. 
 
 
 
 
 

Zeitpunkt Unterbilanzrechnung 
 
Die Unterbilanzrechnung ist für den Zeitpunkt aufzu-
stellen, zu dem die Auszahlung / Verrechnung an den 
Gesellschafter erfolgt.  
Für die Frage, ob durch eine Auszahlung eine Unter-
bilanz eintritt, kann es nur auf den Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung ankommen, weil nur dies die effekti-
ve Kontrolle der Kapitalsituation gewährleistet. Aus 
diesem Grund stehen Verpflichtungen zur Auszahlung 
an Gesellschafter stets unter dem Vorbehalt des Vor-
handenseins genügender ungebundener Mittel. Auf 
den Zeitpunkt des Abschlusses des Verpflichtungsge-
schäfts kommt es nicht an. Unter diesen Umständen 
müssen auch Ereignisse, die seit der letzten Bilanz 
die Vermögenslage der Gesellschaft betroffen haben, 
in die Bewertung einbezogen werden, und es kann 
durchaus sein, dass mehrere Unterbilanzberechnun-
gen angestellt werden müssen. 
Bei der Bestellung von Sicherheiten kommt es aller-
dings auf den Zeitpunkt der Stellung der Sicherheit 
an.  
 
 
Empfänger der Auszahlung 
 
Empfänger der Auszahlung muss ein Gesellschafter 
der GmbH sein. Ein Stiller Gesellschafter steht dem 
GmbH-Gesellschafter gleich, wenn er nach dem Ge-
sellschaftsvertrag die Geschicke der GmbH mit beein-
flussen kann sowie an deren Vermögen und Ertrag 
beteiligt ist. Auszahlungsempfänger ist ein Gesell-
schafter auch in solchen Fällen, in denen die Gesell-
schaft durch Zuwendung an Dritte dem Gesellschafter 
gegenüber eine Leistung erbringt. Dazu zählen Fälle, 
in denen die Gesellschaft abredegemäß zugunsten 
des Gesellschafters mittels Gutschrift auf einem Ver-
rechnungskonto die Verbindlichkeiten eines Dritten 
gegenüber der Gesellschaft mindert, ohne dass es 
darauf ankommt, ob die Gutschrift dem Gesellschafter 
tatsächlich vermögensmäßig zugute kommt. Gleiches 
gilt für den Fall, dass eine Auszahlung an einen Drit-
ten erfolgt, dieser aber in einem persönlichen oder 
wirtschaftlichen Näheverhältnis zum Gesellschafter 
steht, und diesem die Auszahlung insofern zugerech-
net werden muss.  
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Ausnahmen vom Auszahlungsverbot 
 
Das Auszahlungsverbot gilt in drei Fällen ausnahms-
weise nicht: 
 Bei Leistungen im Zusammenhang mit einem 

Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag 
 Bei Leistungen, die durch einen vollwertigen Ge-

genanspruch der Gesellschaft neutralisiert sind  
 Bei Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens 

und wirtschaftlich entsprechender Handlungen. 
 
 
 
Folgen einer verbotenen Rückzahlung 
 
Ein Verstoß gegen das Auszahlungsverbot zieht di-
verse Erstattungs- und Haftungsansprüche gegen 
den/die Gesellschafter und gegen die Geschäftsführer 
nach sich.  
 
 
Erstattungsanspruch gegen den Gesellschafter  
 
Zahlungen, welche dem Auszahlungsverbot zuwider 
geleistet sind, müssen der Gesellschaft von dem be-
treffenden Gesellschafter erstattet werden (§ 31 Abs. 
1 GmbHG).  
Der Erstattungsanspruch ist auf die volle Rückgewähr 
der gegen das Auszahlungsverbot verstoßenden Leis-
tung gerichtet. Das Nettoaktivvermögen muss in sei-
nem Wert durch Rückführung des Auszahlungsge-
genstandes auf den Stand vor der verbotenen Aus-
zahlung gebracht werden.  
Ist die Erstattung von dem Empfänger nicht zu erlan-
gen, so haften für den zu erstattenden Betrag die üb-
rigen Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Ge-
schäftsanteile (§ 31 Abs. 3 GmbHG). 
 
 
Erstattungsanspruch der hilfsweise in Anspruch ge-
nommen Gesellschafter gegen die Geschäftsführer  
 
Wurde dem Auszahlungsverbot zuwider gehandelt, ist 
Anspruchsgegner zunächst grundsätzlich der Gesell-
schafter, der die Auszahlung empfangen hat. Bei Un-
durchsetzbarkeit des Rückerstattungsanspruchs ge-

gen den betreffenden Gesellschafter haften die übri-
gen Gesellschafter subsidiär (§ 31 Abs. 3 GmbHG).  
 
Die übrigen, subsidiär in Anspruch genommenen Ge-
sellschafter können wiederum bei den Geschäftsfüh-
rern Rückgriff nehmen, wenn diesen ein Verschulden 
zur Last fällt (§ 31 Abs. 6 GmbHG).  
 
 
Haftung des Geschäftsführers nach  
(§ 43 Abs. 3 GmbHG) 
 
Ein Geschäftsführer haftet im Falle der verbotenen 
Auszahlung nicht nur im Wege der Ausfallhaftung 
gegenüber den übrigen Gesellschaftern. Eine Haftung 
des Geschäftsführers besteht in diesem Fall auch 
primär gegenüber der Gesellschaft (§ 43 Abs. 3 
GmbHG).  
Die Haftung umfasst die gesamte an den Gesellschaf-
ter geleistete Auszahlung. Die Haftung ist betragsmä-
ßig nicht auf die Stammkapitalziffer beschränkt.  
 
 
Haftung des Geschäftsführers 
(§ 64 Satz 3 GmbHG) 
 
Der Geschäftsführer muss der Gesellschaft Zahlun-
gen an die Gesellschafter ersetzen, soweit diese zur 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen mussten, 
es sei denn, dies war auch bei Beachtung der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmanns nicht erkennbar. 
Dieser Haftungstatbestand wird als Insolvenzverursa-
chungshaftung bezeichnet.  
 
Auch die Bestellung einer Sicherheit für Verbindlich-
keiten eines Gesellschafters, wird als Zahlung im Sin-
ne des § 64 Satz 3 GmbHG angesehen. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn eine Tochtergesellschaft ihrer 
Muttergesellschaft gegenüber einem Kreditinstitut 
durch die Übernahme der gesamtschuldnerischen 
Haftung eine Sicherheit für die Verbindlichkeiten der 
Muttergesellschaft bestellt und kein Beherrschungs- 
oder Gewinnabführungsvertrag vorliegt. 
 
Da die Bestellung der Sicherheit aber nicht unmittel-
bar zu einem Abfluss von Liquidität führt, wäre sie – 
isoliert betrachtet – unbedenklich. Die in der Bestel-
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lung einer Sicherheit liegende abstrakte Vermögens-
gefährdung wird bilanzrechtlich noch nicht als Aus-
zahlung erfasst. In der Rechtsprechung ist jedoch 
nicht abschließend entschieden, ob erst auf den Zeit-
punkt der Inanspruchnahme der Sicherheit abgestellt, 
oder bereits auf den Zeitpunkt ihrer Bestellung abzu-
stellen ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen wer-
den, dass ein Gericht eine Pflicht des Geschäftsfüh-
rers annimmt, bereits im Vertrag über die Sicherhei-
tenbestellung Vorkehrungen zu treffen, dass es durch 
die Inanspruchnahme zu einem späteren ungewissen 
Zeitpunkt nicht zu einem Abfluss von Liquidität 
kommt, die zur Illiquidität der Gesellschaft führt.  
 
Bei der Gewährung einer Sicherheit muss zusätzlich 
beachtet werden, dass eine Inanspruchnahme der 
Sicherheit gerade immer dann erfolgt, wenn und weil 
die Muttergesellschaft nicht in der Lage ist, ihre Kre-
ditverpflichtungen selbst zu bedienen. Der Geschäfts-
führer der Tochter, der eine Bonitätsverschlechterung 
der Mutter erkennt, kann ein Darlehen eventuell noch 
erfolgreich zurückfordern – will er aber die Sicherheit 
zurückziehen, wird regelmäßig der Kreditgeber seinen 
Kredit kündigen und die Sicherheit bei Ausfall der 
Mutter in Anspruch nehmen. Es ist insofern nicht aus-
zuschließen, dass den Geschäftsführer einer Toch-
tergesellschaft bereits durch Abschluss einer Verein-
barung durch die eine gesamtschuldnerische Haftung 
begründet wird, eine persönliche Haftung trifft, wenn 
bereits zu diesem Zeitpunkt die Gefahr erkennbar ist, 
dass durch die Inanspruchnahme der Tochtergesell-
schaft ihre Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt würde.  
 
 
 
Vermeidung der Haftung des Geschäftsführers 
 
Bei der Gestaltung der Vereinbarung einer Sicherhei-
tengewährung durch die Tochtergesellschaft, sollte in 
die Vereinbarung unbedingt eine beschränkende 
Klausel, die sogenannte „limitation language“ aufge-
nommen werden. Eine solche „limitation language“ 
kann die Inanspruchnahme der Tochtergesellschaft 
einschränken, soweit hierdurch das zur Deckung des 
Stammkapitals der Tochtergesellschaft erforderliche 
Vermögen beeinträchtigt würde. 
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